
Beschlussvorlage 
BV Pin GV 1006/26 
öffentlich 

 
 

Änderung des Grundsatzbeschlusses zur Errichtung 
von Photovoltaikanlagen im Gebiet der Gemeinde 

Pinnow 

Organisationseinheit: 

Bauamt 
Datum 

16.04.2026 
Bearbeitung: 

Jana Priehn 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Gemeinde Pinnow (Entscheidung) 28.04.2026 Ö 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
Die Gemeinde Pinnow hat am 25.05.2021 den Grundsatzbeschluss zur Errichtung von 
Photovoltaikanlagen im Gebiet der Gemeinde Pinnow gefasst.  
  
Die Gemeinde hat für die Ausweisung von PVA-Flächen Kriterien benannt, um zu steuern, 
welche Flächen in der Gemeinde für die Errichtung von PV-Anlagen zur Verfügung stehen 
sollen. Folgende Kriterien zur Ableitung der Eignungsgebiete für PVA sind der Gemeinde 
dabei wichtig:               
1. keine übergeordnete Begrenzung des Zubaus von Photovoltaikanlagen 
2. Ausschlussgebiete, auf denen keine Anlagen gebaut werden dürfen 
3. Vermeidung der Sichtbarkeit von Anlagen 
4. Regionale Wertschöpfung 
5. Ökologische Aufwertung von Freiflächen 
5. Rückbauvereinbarungen  
6. Flächenbegrenzung auf 20 ha 
  
Auf Flächen des Kiesgebietes Pinnow Süd wurde bereits eine Freiflächenphotovoltaikanlage 
(ca. 14,2 ha) errichtet. 
Der Gemeinde liegt ein Antrag eines Vorhabenträgers zur Errichtung einer 
Photovoltaikanlage „Am Blumenfeld“ in Pinnow vor (siehe Übersichtsplan in der Anlage 2). 
Der Grundsatzbeschluss steht dem Vorhaben entgegen. Jedoch besteht seitens der 
Gemeinde Interesse an der Umsetzung des Vorhabens. Daher wurde in der Bauausschuss-
Sitzung vom 14.04.2026 darüber beraten, ob der Beschluss angepasst werden soll. Die 
Empfehlung seitens des Bauausschusses hierzu wurde abgegeben (sh. 
Beschlussvorschlag). 
  
Es wurden während der Sitzung des Bauausschusses bereits Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit zum geplanten Vorhaben abgegeben (sh. Anlage 3). 
  
Beschlussvorschlag 
Unter Heranziehung der Handlungsempfehlung 2 des Limnologischen Gutachtens zum 
Pinnower See vom Juni 2022 sowie der Gegenüberstellung pro/kontra (Anlage 1) beschließt 
die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow eine Ergänzung zum Grundsatzbeschluss 
zur Errichtung von Photovoltaikanlagen im Gebiet der Gemeinde Pinnow vom 25.05.2021:  



  
1. Eine Nichtanrechnung von PV-Flächen im Bereich des „Solarparks Am Blumenfeld“ 

(entspricht der gelb markierten Fläche Anlage 2) südlich des Pinnower Sees auf das 20-
Hektar-Kriterium. 
  

2. Eine Nichtbeachtung des Ausschlusskriteriums „Acker- und Grünlandflächen“ für PV-
Flächen im Bereich des „Solarparks Am Blumenfeld“ (entspricht der gelb markierten 
Fläche Anlage 2) südlich des Pinnower Sees auf das 20-Hektar-Kriterium. 

  
  
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Erwägung von Einnahmen als Gewerbesteuern ist zur Entscheidung dabei nicht 
maßgebend, da es allein in den Verantwortungsbereich des Betreibers fällt, ob überhaupt 
Steuern im Rahmen des Betriebs der PVA anfallen. Es können Betriebsmodelle gewählt 
werden, in denen keine Steuern anfallen. 
 
 
Anlage/n 

1 Anlage 1 Grundsatzbeschluss (öffentlich) 

 

2 Anlage 2 Geplante_PV_AmBlumenfeld_Pinnow (öffentlich) 
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Beschlussauszug 
aus der 

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow  
vom 25.05.2021 

 

Top 11  Grundsatzbeschluss zur Errichtung von Photovoltaikanlagen im Ge­
biet der Gemeinde Pinnow 

 
 

 
Beschluss: 

   

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow beschließt, die Errichtung von Photovoltaikanla­

gen  im Gemeindegebiet zuzulassen. Die Eignungsflächen für PVA werden  in den Flächennut­

zungsplan der Gemeinde eingearbeitet.  

  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow beschließt den erarbeiteten Kriterienkatalog für 

Freiflächen­Photovoltaik  aus  dem  Bauausschuss  zur  Ableitung  der  Eignungsgebiete  für  PVA, 

welcher Anlage zum Protokoll ist.  

 

Ein weiteres Kriterium ist die Flächenbegrenzung von 20 Hektar (ha).     

 

Abstimmungsergebnis: 

11  Ja – Stimmen 
0  Nein –Stimmen 
1  Enthaltungen  

  

 
 







Sachverhaltsdarstellung 

Geplante Photovoltaikanlage „Am Blumenfeld“ in Pinnow 

Der vorliegende Lageplan zeigt, dass sich das geplante Vorhaben zur Errichtung einer 
Photovoltaikanlage auf derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen im Einzugsgebiet des 
Pinnower Sees befindet. Aufgrund dieser Lage ist das Vorhaben unmittelbar im 
Zusammenhang mit der ökologischen Situation des Sees zu betrachten. 
 

 

Das Limnologische Gutachten Pinnower See (bioplan GmbH, 2022) stellt fest, dass die 
Nutzung im Einzugsgebiet maßgeblichen Einfluss auf den Zustand des Gewässers hat: 
„Die Nutzung im Einzugsgebiet bestimmt wesentlich den trophischen Zustand des Sees.“ 
(bioplan GmbH 2022, S. 7) 

Zudem wird ausgeführt, dass insbesondere landwirtschaftliche Nutzung zu 
Nährstoffeinträgen führt: „Eingeschwemmte Bodenteile, an denen insbesondere Phosphor 
gebunden ist, können somit zu einer wesentlichen Belastung des Gewässers führen.“ 
(bioplan GmbH 2022, S. 8) 

Der Pinnower See wird überwiegend durch Grundwasser gespeist, wodurch Einträge aus 
dem Einzugsgebiet eine direkte Wirkung entfalten (bioplan GmbH 2022, S. 6). Daraus ergibt 
sich eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen der Flächennutzung. 

Vor diesem Hintergrund ist die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung selbst als relevanter 
Belastungsfaktor für den See einzuordnen. Die Umnutzung der Flächen für eine 
Photovoltaikanlage kann daher – bei entsprechender Ausgestaltung – zu einer Reduzierung 



von Nährstoffeinträgen beitragen, insbesondere durch den Wegfall intensiver Düngung und 
die Verringerung von Erosionsprozessen. 

Gleichzeitig weist der Lageplan auf die Nähe zu Siedlungsbereichen, Erholungsflächen sowie 
auf die landschaftliche Einbindung des Gebietes hin. Daraus ergeben sich mögliche 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild, die Erholungsnutzung sowie auf lokale 
Tierlebensräume, die im weiteren Verfahren zu berücksichtigen sind. 

Die OL-Fraktion gelangt vor diesem Hintergrund mehrheitlich zu der Einschätzung, dass das 
Vorhaben bei sachgerechter Planung geeignet ist, zur Sicherung und Verbesserung des 
ökologischen Zustands des Pinnower Sees beizutragen. 

Voraussetzung hierfür ist insbesondere: 

• eine extensive, pestizid- und düngerfreie Flächenbewirtschaftung  
• die Anlage von Puffer- und Rückhaltestrukturen zur Minimierung von Stoffeinträgen  
• eine möglichst geringe Beeinträchtigung von Boden und Wasserhaushalt  
• die Berücksichtigung landschaftlicher Sichtbeziehungen  
• die Integration naturschutzfachlicher Ausgleichsmaßnahmen  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Standort aufgrund seiner Lage im Einzugsgebiet 
des Pinnower Sees als sensibel einzustufen ist. Gleichzeitig eröffnet die geplante Nutzung 
unter geeigneten Rahmenbedingungen die Möglichkeit, bestehende Belastungsfaktoren zu 
reduzieren und somit zur Stabilisierung der Gewässerqualität beizutragen. 

 

Argumente PRO 

• Verbesserung / Sicherung der Wasserqualität des Pinnower Sees  
• Einnahmen für die Gemeinde durch Gewerbesteuer  
• Einnahmen für die Gemeinde durch kommunale Abgaben  
• Einnahmen für Bürger durch Beteiligung an kommunalen Abgaben  
• Schaffung von Lebensräumen für Wildpflanzen (extensive Pflege)  
• Möglichkeit, den Fußweg an der Pflaumenallee zu verbreitern 
• Möglichkeit zur Einrichtung günstiger Ladesäulen für PKW  
• Beitrag zur Energiewende  

 

Argumente KONTRA 

• Deutliche Veränderung des Landschaftsbildes  
• Blendwirkung (je nach Lage und Sonnenstand möglich) 
• Verlust von Äsungsflächen für Wildgänse  
• Negative Auswirkungen auf Querungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten von Wildtieren  
• Versiegelung von Flächen durch technische Einrichtungen  
• Gefahr des Austritts von kontaminiertem Löschwasser im Brandfall 
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